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AN FRAGEBE.A.NTV10RTUNG 

betreffend die schriftlü~.he Anfrage der· Abgeord
neten zum Nationalrat Staudinger und Genossen: 
"Neubau eines Postamtsgebäudes in St.Georgen/AIl 
(Nr.124/J-NH.-1971 vom 15.Dezember 1971) 

Zu obiger .Anfrage erlaube ich mir, folgendes mit
zuteilen: 

Zu Punkt 11 

Ich bin gegenwärtig noch nicht in der Lage, einen 
Termin fU.r den Baubeginn des Postamtsneubaues in 
st.Georgan zu nennen. Die bereits laufenden Vor
bereitungsmaßnalli~en lassen jedoch erwarten, daß 
mit dem Neubau im Jahre 1973 begonnen werden kann. 

~ Punkt 2). 

Das neue Postamtsgebäude wird auf dem posteigenen 
Grundstück in stoGeorgen im Attergau errichtet wer
den. 

Zu Punkt 3) 

Um möglichst rasch ein neues Postamt in StoGeorgen 
in Betrieb nehmen zu können, wurde die Post- und 
Telegraphendirektion für Oberösterreich beauftragt, 
mit der in Linz ansässigen gemeinnützigen Bau-, v{olm
und Siedlungsgenossenschaft LAYlOG wegen Errichtung 
eines Postamtsgebäudes in Verbindung zu treten, damit 
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diese :Lm Wege der Einrämilung ei,nes Baurechtes an dem 

vorgenannten posteigenen Grundstück ein Postamt3gebäude 

errichtet und dies der Post- und TEüegraphenverwal tl..U1g 

gegen entsprechende Verglitung liberläßt. 

Hit der vorgenannten Genossenschaft wv.rCJ.e, um auch 
möglichst rasch ein neues Post,amtsgebäude in Vorchdo:cf 

errichten zu können, bereits auf ähnlicher Basis ein 
entsprechender tlbereinkommensentwurf erarbeitet. Die 
bei dem letztgenannten Projekt gevwnnenen Erfahrungen 

lassen erwarten, daß auch im Falle des Postamtes in 
St.Georgen ein entsprechendes Übereinkommen erzielt 
werden wird. 

Zu der Einräumung des Baurechtes auf dem posteigenen 
Grundstlick ist allerdings noch die Zustimmung des 
Bundesministeriums für Finanzen erforderlich. 

Wien, am 27. Jänner 1972 
Der Bundesminister: 
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